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Unterrichtsneuanmeldung Musikschule - Schuljahr 2026/2027

Empfänger

Stadtgemeinde Leoben
Erzherzog Johann-Straße 2
8700 Leoben

Tel: +43 3842 4062-0
 E-Mail: stadtgemeinde@leoben.at

DVR: 0067636

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Datenschutzerklärung

Informationen zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter
https://www.leoben.at/datenschutzerklaerung.

Hinweise zum Formular

Angaben zum/zur Schüler:in
Familienname * Vorname *

Geburtsdatum * Geburtsort *

Österr. Sozialversicherungsnummer *

Schule/Klasse/Beruf

Adresse
Straße *

Hausnummer * bis

Stiege Tür

Postleitzahl * Ort *

Kontakte
Telefon 1 * Telefon 2

E-Mail 1 * E-Mail 2
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Angaben zum/zur Erziehungsberechtigten (für Schüler:innen unter 18 Jahren)FamiliennameVornameE-MailAdresseAnschrift wie Schüler:inneinStraßeHausnummerbisStiegeTürPostleitzahlOrtErklärungen zur EinzugsermächtigungIch ermächtige/Wir ermächtigen die Stadtgemeinde Leoben Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die von der Stadtgemeinde Leoben auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.BankverbindungDer Antrag kann nur elektronisch abgeschickt werden, wenn Antragsteller:in bzw. Erziehungsberechtigte:r und Kontoinhaber:in ident sind. Andernfalls können Sie den Antrag elektronisch ausfüllen, auf der letzten Seite unter "PDF-Ansicht" ausdrucken und mit den erforderlichen Unterschriften versehen an die Stadtgemeinde Leoben übermitteln.Antragsteller:in bzw. Erziehungsberechtigte:r ist gleichzeitig Kontoinhaber:inneinIBANBICKontoinhaberBankinstitutAngaben zum/zur Kontoinhaber:inFamiliennameVornameStraßeHausnummerPostleitzahlOrt

 

Hauptfach
Anmeldung für Hauptfach bzw. Kursfach *

Lehrerwunsch (unverbindlich)

Angaben zum/zur Erziehungsberechtigten (für Schüler:innen unter 18 Jahren)
Familienname *

Vorname *

E-Mail *

Adresse
Anschrift wie Schüler:in *

ja nein
Straße *

Hausnummer * bis

Stiege Tür

Postleitzahl * Ort *

Erklärungen zur Einzugsermächtigung
Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Stadtgemeinde Leoben Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die von der Stadtgemeinde Leoben auf mein/unser Konto gezogenen
SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. *

Bankverbindung

Der Antrag kann nur elektronisch abgeschickt werden, wenn Antragsteller:in bzw. Erziehungsberechtigte:r und
Kontoinhaber:in ident sind. Andernfalls können Sie den Antrag elektronisch ausfüllen, auf der letzten Seite unter
"PDF-Ansicht" ausdrucken und mit den erforderlichen Unterschriften versehen an die Stadtgemeinde Leoben
übermitteln.

Antragsteller:in bzw. Erziehungsberechtigte:r ist gleichzeitig Kontoinhaber:in *
ja nein

IBAN * BIC *

Kontoinhaber *

Bankinstitut *

Angaben zum/zur Kontoinhaber:in

Familienname * Vorname *

Straße * Hausnummer *

Postleitzahl * Ort *
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ErklärungDie Anmeldung gilt für ein Schuljahr. Das Schulgeld ist ein Jahresbeitrag und in zehn Monatsraten zahlbar.Mit der Unterschrift wird die Schul- bzw. Tarifordnung in der jeweils gültigen Verfassung zur Kenntnis genommen.Alle präventiven Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Corona) sind einzuhalten.Ich erkläre mich einverstanden, dass obige:r Schüler:in an der Musikschule Leoben fallweise auch an schulfreien Tagen unterrichtet werden darf.Ich stimme hiermit zu, dass im Rahmen des Unterrichts oder bei Veranstaltungen erstellte Fotos, Audio- und Videoaufnahmen von obiger/m Schüler:in für Publikationen der Musikschule Leoben (Broschüren, Internetseite, Presseartikel etc.) jederzeit und ohne Anspruch auf eine finanzielle Abgeltung verwendet werden können.Einwilligung betreffend Art. 7 DSGVOVollständige Information unter www.dsb.gv.at (Datenschutzbehörde Österreich)Ich bin damit einverstanden, dass die mittels dieses Formulars übermittelten personenbezogenen Daten ausschließlich für schulische und organisatorische Zwecke verarbeitet werden. Diese Daten (sowie Beurteilungen von Prüfungen und Unterrichtsfächern) werden an das Land Steiermark, die Stadtgemeinde Leoben, meine Wohnsitzgemeinde und gegebenenfalls an den Bezirksblasmusikverband (zur Durchführung der Leistungsabzeichen-Prüfung) weitergeleitet.falseIch stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten Telefonnummer und E-Mail-Adresse zum Zwecke der Kontaktaufnahme seitens der Musikschule Leoben zu.falseIch habe jederzeit das Recht, diese Einwilligung schriftlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Bearbeitung nicht berührt.falseBeilagenGeburtsurkundeAktueller MeldezettelBestätigung Wohnsitzgemeinde außerhalb LeobenFörderung vom Land SteiermarkWir freuen uns, dass Sie an unserer Musikschule Unterricht nehmen.Die Kosten für den Unterricht sind für Sie deshalb so niedrig, weil das Land Steiermark eine Förderung ermöglicht. Der/die Musikschüler:in kann direkt eine Förderung (in Form von Unterricht) erhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass der/die Schüler:in im Schuljahr mindestens 24 Schuleinheiten im Hauptfach/Kursfach anwesend sein muss. Die Förderung wird vom Land Steiermark unmittelbar an den Musikschulerhalter (Gemeinde) ausgezahlt, welcher die Förderung in Form von Unterricht an Sie weitergibt. Damit kann Ihr Musikschulbeitrag so niedrig wie gewohnt sein.Wollen Sie diese Förderung vom Land erhalten, kreuzen Sie bitte das untenstehende Feld an und beachten Sie die daran geknüpften datenschutzrechtlichen Konsequenzen.Ich stimme einer allfälligen MusikschülerInnenförderung für das Unterrichtsjahr 2026/27 (für mich/ für mein Kind) zu.falseDatenschutzrechtliche Information des Förderungsgebers:Das Land Steiermark ist berechtigt, personenbezogene Daten der Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers (sowie der Erziehungsberechtigten) für Zwecke der Abwicklung der Förderung und für Kontrollzwecke automationsunterstützt zu verarbeiten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b und e Datenschutzgrundverordnung – DSGVO iVm § 15 Steiermärkisches Förderungstransparenzgesetz – StFTG 2025) und weiters für allfällige Rückforderungen zu verarbeiten und zu diesem Zweck auch an Gerichte zu übermitteln (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die erforderlichen Daten (insbesondere Personalien und Stammdaten der Schülerinnen/Schüler und Erziehungsberechtigten, Unterrichtsdaten, Daten zum Schulverlauf und Schulerfolg) werden vom Musikschulerhalter an das Land Steiermark übermittelt.  Die Daten gemäß Z 1 werden für einen Zeitraum von zehn Jahren nach der Beendigung der vollständigen Abwicklung der Förderung aufbewahrt, sofern keine rechtliche Verpflichtung dem entgegensteht oder die Daten in anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren benötigt werden (§ 15 Abs. 8 StFTG 2025).Übermittlungen von Daten können stattfinden:an den Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshof zu Kontrollzwecken; Name der Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers, der Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe der Förderungsmittel im Rahmen des Förderungsberichts gemäß § 13 StFTG 2025 an den Landtag sowie an die Allgemeinheit.Darüber hinaus können der Name der Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers, der Förderungsgegenstand, die Art und die Höhe der Förderungsmittel, die Zuordnung zum Leistungsangebot sowie Angaben über die Zahlungen an das für Finanzen zuständige Mitglied der Bundesregierung zum Zweck der weiteren Verarbeitung gemäß § 2 TDBG 2012 in der Transparenzdatenbank (§ 12 iVm § 15 Abs. 5 StFTG 2025) übermittelt werden.Informationen von allgemeinem Interesse sind nach § 4 Informationsfreiheitsgesetz zu veröffentlichen. Die „MusikschülerInnenförderung“ kann davon betroffen sein.Die Förderungswerberin/der Förderungswerber nimmt zur Kenntnis, dass auf der Datenschutz-Informationsseite des Förderungsgebers (https://datenschutz.stmk.gv.at) alle relevanten Informationen insbesondere zu folgenden sie/ihn betreffenden Punkten veröffentlicht sind:zu den ihr/ihm zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit;zum dem ihr/ihm zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde;zum Verantwortlichen der Verarbeitung (Amt der Landesregierung gemäß § 15 Abs. 9 StFTG 2025) und zum Datenschutzbeauftragten.

Kontoinhaber:in

Datum, Ort Unterschrift Kontoinhaber:in

Erklärung

Die Anmeldung gilt für ein Schuljahr. Das Schulgeld ist ein Jahresbeitrag und in zehn Monatsraten
zahlbar.

Mit der Unterschrift wird die Schul- bzw. Tarifordnung in der jeweils gültigen Verfassung zur Kenntnis
genommen.

Alle präventiven Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Corona) sind einzuhalten.

Ich erkläre mich einverstanden, dass obige:r Schüler:in an der Musikschule Leoben fallweise auch an schulfreien Tagen unterrichtet
werden darf. *

Ich stimme hiermit zu, dass im Rahmen des Unterrichts oder bei Veranstaltungen erstellte Fotos, Audio- und Videoaufnahmen von
obiger/m Schüler:in für Publikationen der Musikschule Leoben (Broschüren, Internetseite, Presseartikel etc.) jederzeit und ohne
Anspruch auf eine finanzielle Abgeltung verwendet werden können. *

Einwilligung betreffend Art. 7 DSGVO

Vollständige Information unter www.dsb.gv.at (Datenschutzbehörde Österreich)

Ich bin damit einverstanden, dass die mittels dieses Formulars übermittelten personenbezogenen Daten ausschließlich für schulische
und organisatorische Zwecke verarbeitet werden. Diese Daten (sowie Beurteilungen von Prüfungen und Unterrichtsfächern) werden
an das Land Steiermark, die Stadtgemeinde Leoben, meine Wohnsitzgemeinde und gegebenenfalls an den Bezirksblasmusikverband
(zur Durchführung der Leistungsabzeichen-Prüfung) weitergeleitet. *

Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten Telefonnummer und E-Mail-Adresse zum Zwecke der
Kontaktaufnahme seitens der Musikschule Leoben zu. *

Ich habe jederzeit das Recht, diese Einwilligung schriftlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Bearbeitung nicht berührt. *

Beilagen
Geburtsurkunde *

Aktueller Meldezettel *

Bestätigung Wohnsitzgemeinde außerhalb Leoben
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DatumDatum08.06.2026Best&auml;tigung der Richtigkeit obengenannter Angaben  Datum, OrtUnterschrift Antragsteller:in08.06.2026,  

 

Förderung vom Land Steiermark

Wir freuen uns, dass Sie an unserer Musikschule Unterricht nehmen.

Die Kosten für den Unterricht sind für Sie deshalb so niedrig, weil das Land Steiermark eine Förderung
ermöglicht. Der/die Musikschüler:in kann direkt eine Förderung (in Form von Unterricht) erhalten. Es wird darauf
hingewiesen, dass der/die Schüler:in im Schuljahr mindestens 24 Schuleinheiten im Hauptfach/Kursfach
anwesend sein muss. Die Förderung wird vom Land Steiermark unmittelbar an den Musikschulerhalter
(Gemeinde) ausgezahlt, welcher die Förderung in Form von Unterricht an Sie weitergibt. Damit kann Ihr
Musikschulbeitrag so niedrig wie gewohnt sein.

Wollen Sie diese Förderung vom Land erhalten, kreuzen Sie bitte das untenstehende Feld an und beachten Sie
die daran geknüpften datenschutzrechtlichen Konsequenzen.

Ich stimme einer allfälligen MusikschülerInnenförderung für das Unterrichtsjahr 2026/27 (für mich/ für mein Kind) zu. *

Datenschutzrechtliche Information des Förderungsgebers:
Das Land Steiermark ist berechtigt, personenbezogene Daten der Förderungsnehmerin/des
Förderungsnehmers (sowie der Erziehungsberechtigten) für Zwecke der Abwicklung der Förderung und für
Kontrollzwecke automationsunterstützt zu verarbeiten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b und e
Datenschutzgrundverordnung – DSGVO iVm § 15 Steiermärkisches Förderungstransparenzgesetz – StFTG
2025) und weiters für allfällige Rückforderungen zu verarbeiten und zu diesem Zweck auch an Gerichte zu
übermitteln (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die erforderlichen Daten (insbesondere Personalien
und Stammdaten der Schülerinnen/Schüler und Erziehungsberechtigten, Unterrichtsdaten, Daten zum
Schulverlauf und Schulerfolg) werden vom Musikschulerhalter an das Land Steiermark übermittelt.

1.

Die Daten gemäß Z 1 werden für einen Zeitraum von zehn Jahren nach der Beendigung der vollständigen
Abwicklung der Förderung aufbewahrt, sofern keine rechtliche Verpflichtung dem entgegensteht oder die
Daten in anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren benötigt werden (§ 15 Abs. 8
StFTG 2025).

2.

Übermittlungen von Daten können stattfinden:3.
an den Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshof zu Kontrollzwecken;•
Name der Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers, der Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe
der Förderungsmittel im Rahmen des Förderungsberichts gemäß § 13 StFTG 2025 an den Landtag sowie an die
Allgemeinheit.

•

Darüber hinaus können der Name der Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers, der
Förderungsgegenstand, die Art und die Höhe der Förderungsmittel, die Zuordnung zum Leistungsangebot
sowie Angaben über die Zahlungen an das für Finanzen zuständige Mitglied der Bundesregierung zum Zweck
der weiteren Verarbeitung gemäß § 2 TDBG 2012 in der Transparenzdatenbank (§ 12 iVm § 15 Abs. 5 StFTG
2025) übermittelt werden.

4.

Informationen von allgemeinem Interesse sind nach § 4 Informationsfreiheitsgesetz zu veröffentlichen. Die
„MusikschülerInnenförderung“ kann davon betroffen sein.

5.

Die Förderungswerberin/der Förderungswerber nimmt zur Kenntnis, dass auf der Datenschutz-
Informationsseite des Förderungsgebers (https://datenschutz.stmk.gv.at) alle relevanten Informationen
insbesondere zu folgenden sie/ihn betreffenden Punkten veröffentlicht sind:

6.

zu den ihr/ihm zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und
Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit;

•

zum dem ihr/ihm zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde;•
zum Verantwortlichen der Verarbeitung (Amt der Landesregierung gemäß § 15 Abs. 9 StFTG 2025) und zum
Datenschutzbeauftragten.

•

Datum
Datum
08.06.2026

Bestätigung der Richtigkeit obengenannter Angaben

Datum, Ort Unterschrift Antragsteller:in

08.06.2026,
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Mögliche Werte für Auswahlfelder (alphabetisch sortiert):
 
Anmeldung für Hauptfach bzw. Kursfach
Blockflöte Gitarre ohne Noten (Kurs) Querflöte
Chor (Kurs) Horn Saxophon
Darstellendes Spiel (Kurs) KlangImPuls für Erwachsene (Kurs) Schlagzeug
E-Bass KlangImPuls für Kinder (Kurs) PopDance
E-Gitarre Klarinette Tenorhorn
Eltern-Kind-Musizieren (Kurs) Klavier Trompete
Ensembleleitung Blasorchester
Basiskurs Praxis (Kurs)

Kontrabass Tuba

Ensembleleitung Blasorchester
Basiskurs Theorie (Kurs)

Mandoline Viola

Fagott Musikalische Früherziehung (Kurs) Violine
Flügelhorn Orgel Violoncello
Gesang Posaune KidsDance
Gitarre
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